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ZUSAMMENFASSUNG

Die diesem Beitrag zugrundeliegende Bachelorarbeit analysiert Beschäftigungs
wirkungen nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland. Mithilfe 
kleinräumiger Daten der Bundesagentur für Arbeit und einem Regressionsmodell nach 
Garloff (2016) wird der Zusammenhang zwischen regionaler Mindestlohnbetroffen-
heit und dem Beschäftigungswachstum untersucht. Während die Ergebnisse für er-
wachsene Beschäftigte im Einklang zu bisherigen Studien stehen, divergieren sie für 
Jugendliche. Arbeitnehmer ab 25 Jahren profitieren im Durchschnitt vom Mindestlohn, 
der für diese im Zusammenhang mit einem Aufbau von regulären sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und einem Abbau von geringfügigen Stellen 
steht. Für jugendliche Beschäftigte unter 25 Jahren ist der Effekt des Mindestlohns 
dagegen netto negativ.

	 Keywords: minimum wage – employment growth – minimum wage relevance – 
regional variations – youth employment

ABSTRACT

The Bachelor’s thesis presented in this article focuses on the employment effects fol-
lowing the introduction of a statutory minimum wage in Germany. Using small-area 
data of the Federal Employment Agency and employing a Garloff regression model 
(2016), the relationship between the regional relevance of the minimum wage and 
employment growth is studied. While the results of adult employment are in line with 
the findings of previous studies, those of youth employment differ. On average, em-
ployees aged 25 years and over have profited from the introduction of the minimum 
wage as, for them, it is related, on the one hand, to an increase in regular employment 
subject to social insurance contributions and, on the other, to a decrease in marginal 
employment. However, the analysis reveals a negative impact of the minimum wage on 
the employment of young people under 25 years.
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1

Einleitung 

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 
8,50 Euro | 1 zum 1. Januar 2015 war die bedeutendste 
Arbeitsmarktreform der vergangenen Dekade. Der 
flächendeckende Mindestlohn resultierte aus einem 
kontinuierlichen Rückgang der Zahl von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, deren Beschäftigung durch 
Tarifverträge abgedeckt war, sowie aus einer steigenden 
Lohnungleichheit im Niedriglohnsektor.

Das Mindestlohngesetz wurde im Jahr 2014 verabschie-
det und umfasst mit sozialversicherungspflichtigen und 
geringfügig Beschäftigten alle abhängigen Beschäf
tigungsverhältnisse (Spielberger und Schilling, 2014). 
Analog zum Gros der europäischen Mindestlohnrege-
lungen enthält auch das Mindestlohngesetz Ausnah-
men. | 2 Diese bilden Jugendliche unter 18 Jahre, Aus-
zubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, zuvor 
Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten einer 
Beschäftigung sowie ehrenamtliche Tätigkeiten. Zudem 
wurden für bestimmte Branchen Übergangsphasen ver-
einbart, die bis Ende 2017 abweichende Stundenlöhne 
ermöglichen. Damit sollte in vermeintlichen Risikobran-
chen die Stundenlohnerhöhung vorsichtig an das neue 
Niveau herangeführt werden.

Die Erwartungen an das neue Mindestlohngesetz waren 
hoch, da neben der Eindämmung von Lohnspreizun-
gen das Ziel einer möglichst hohen Beschäftigung nicht 
gefährdet werden sollte. Im Vorfeld sahen insbesondere 
Ökonomen in der Einführung einer flächendeckenden 
Lohnuntergrenze ein potenzielles Risiko für negative 
Beschäftigungseffekte (Knabe und andere, 2014). Erste 
deskriptive Analysen zeigten jedoch trotz Mindestlohn 
eine anhaltend gute gesamtwirtschaftliche Arbeits-
marktentwicklung.

Diese Situation nahm die gleichzeitig von der Bundes
regierung eingerichtete Mindestlohnkommission, welche 
zweijährlich über Anpassungen verhandelt, zum Anlass, 
um eine Mindestlohnerhöhung zum 1.  Januar 2017 auf 
8,84 Euro anzuraten (Mindestlohnkommission, 2016a). 

  1	 Brutto, je geleistete Arbeitsstunde.

  2	 Für eine Übersicht zu den unterschiedlichen Mindestlohnsystemen in 
der Europäischen Union siehe Rumscheidt (2014).

In einem ausführlichen Bericht analysierte die Kommis-
sion zudem deskriptiv erste Auswirkungen der Mindest-
lohneinführung (Mindestlohnkommission, 2016b). | 3 
Aufgrund der bislang unzureichenden Datenlage, ins-
besondere durch das Fehlen geeigneter Mikrodaten zur 
Lohn- und Beschäftigungsstruktur in Deutschland, ist 
eine umfassende Evaluation des Mindestlohngesetzes 
erst im Jahr 2020 vorgesehen. Die diesem Beitrag 
zugrundeliegende Bachelorarbeit leistete frühzeitig 
einen ersten Beitrag zur Ex-post-Evaluation des Min-
destlohns und damit zur zeitnahen Mindestlohn- 
begleitforschung. | 4

Der Fokus liegt auf der Analyse ausgewählter Beschäf
tigungseffekte. Hierfür wird ökonometrisch eine regio
nale Variation in der Mindestlohnbetroffenheit unter 
Verwendung kleinräumiger Daten der Bundesagentur 
für Arbeit genutzt (Garloff, 2017, 2016, 2015; Schmitz, 
2017). Somit kann der Zusammenhang zwischen regio
naler Mindestlohnbetroffenheit und Beschäftigungs-
wachstum analysiert werden. Beschäftigungseffekte 
werden sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche 
berücksichtigt, die eine potenzielle Risikogruppe des 
Mindestlohns darstellen. Bislang blieben solche Risiko-
gruppen in der Mindestlohnforschung für Deutschland 
weitgehend unberücksichtigt.

2

Literaturübersicht

Im Vorfeld der Mindestlohneinführung war die ökono-
mische Debatte in Deutschland durch Erkenntnisse aus 
theoretischen Modellen und empirischen Ergebnissen 
aus anderen Ländern gekennzeichnet. 

  3	 Die Evaluationsergebnisse der Mindestlohnkommission sowie 
Erkenntnisse aus extern vergebenen Forschungsaufträgen werden 
ebenfalls alle zwei Jahre in einem umfassenden Bericht offengelegt.

  4	 Neben der Mindestlohnkommission evaluieren insbesondere das Ins-
titut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sowie das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) intensiv die Mindest-
lohneinführung. Das IAB veröffentlichte bereits den fünften Bericht 
zum Forschungsprojekt „Arbeitsmarktspiegel: Entwicklungen nach 
Einführung des Mindestlohns“ (vom Berge und andere, 2018). Die 
Infrastruktureinheit „Sozio-oekonomisches Panel“ (SOEP) am DIW 
Berlin begleitet die Mindestlohneinführung mit dem Projekt „EVA-
MIN“ auf Basis der SOEP-Mikrodaten (Burauel und andere, 2017; 
Schupp/Wagner, 2015).
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Modelltheoretische Betrachtungen ermöglichen zwar 
Ex-ante-Wirkungsanalysen, sind allerdings mit großer 
Unsicherheit behaftet (Möller, 2014). Denn abseits des 
einfachen neoklassischen Arbeitsmarktes mit vollstän-
digem Wettbewerb, wo ein Mindestlohn oberhalb des 
gleichgewichtigen Lohnsatzes Beschäftigungsverluste 
verursacht, zeigen sich in erweiterten Modellen mit kom-
plexeren Arbeitsmarktstrukturen positive, negative oder 
neutrale Beschäftigungsreaktionen (Manning, 2003, 
2006; Garloff, 2010; Brown, 2014).

Ein Großteil einflussreicher empirischer Studien unter-
suchte regionale und branchenspezifische Beschäf
tigungseffekte in den Vereinigten Staaten. Brown und 
andere (1982) fassten in einer Übersicht erste For-
schungswellen zusammen und fanden für die am 
meisten untersuchte Altersgruppe, Jugendliche unter 
19 Jahren, einen negativen Mindestlohneffekt auf die 
Beschäftigung. Auch für junge Erwachsene zwischen 
20 und 24 Jahren fanden sich überwiegend negative 
Effekte, allerdings in geringerem Ausmaß. Card/Krue-
ger (1994) veröffentlichten eine der bekanntesten und 
kontroversesten Mindestlohnstudien, als sie Beschäf-
tigungseffekte jugendlicher Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Fast-Food-Restaurants untersuchten. 
Erstaunlicherweise identifizierten sie einen positiven 
Einfluss des Mindestlohns auf die Beschäftigung. Die-
ses Ergebnis blieb erwartungsgemäß nicht unumstritten 
und eine Replikation der Studie von Neumark/Wascher 
(2000) identifizierte mithilfe administrativer Gehalts
abrechnungen negative Beschäftigungsreaktionen.

Insgesamt zeigten internationale Ergebnisse keine ein-
deutigen Befunde und variierten nach Region, Branche 
oder Altersgruppe. Vorrangig wurden negative Beschäf-
tigungseffekte –  sofern vorhanden  – für Jugendliche 
und junge Erwachsene identifiziert (Belman, 2015; 
Laporsek, 2013; Dolton/Rosazza-Bondibene, 2012; 
Majchrowska/Zółkiewski, 2012; Williams, 2006; Neu-
mark/Wascher, 2004; Dolado und andere, 1996).

Die ersten evidenzbasierten Wirkungsanalysen zum 
gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland stützten sich 
auf ökonometrische Analysen (Bossler/Gerner, 2016; 
Bossler, 2016). | 5 Im Rahmen dieser Arbeit sind insbe-

  5	 Zuvor forcierten in Auftrag gegebene Studien des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales die deutschen Branchenmindestlöhne. In 
diesen fanden sich keine eindeutigen Beweise für negative Beschäf
tigungswirkungen (Fitzenberger/Doerr, 2016; Möller, 2012).

sondere die Studien von Garloff (2017, 2016) hervor-
zuheben, der administrative Daten der Bundesagentur 
für Arbeit analysierte. Die Ergebnisse zeigten, dass sich 
reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse in Regionen mit einer hohen Mindestlohn-
betroffenheit dynamischer entwickelten als in weni-
ger stark betroffenen Regionen. Dieser positive Effekt 
zeigte sich auch bei einer Kombination aus Regionen 
und Wirtschaftszweigen (Garloff, 2015). Ein umgekehr-
ter Zusammenhang fand sich hingegen für geringfügig 
Beschäftigte. Zum Einfluss des Mindestlohns auf die 
Arbeitslosigkeit fanden die Studien keine signifikan-
ten Effekte. Unter Verwendung derselben Datenbasis 
konnte Schmitz (2017) die positiven Ergebnisse für 
reguläre Beschäftigte nicht nachweisen, bestätigte 
jedoch den negativen Mindestlohneinfluss auf geringfü-
gige Beschäftigungsverhältnisse.

3

Datenbasis

Für die Analyse zur Beschäftigungsdynamik nach Min-
destlohneinführung wurde analog zu den Studien von 
Garloff (2017, 2016, 2015) eine regionale Variation 
genutzt. Aufgrund fehlender Mikrodaten diente als 
Datengrundlage die administrative Beschäftigungs
statistik der Bundesagentur für Arbeit. Da sich der 
Bestand auf Grundlage der arbeitgeberseitigen Melde-
pflicht zur Sozialversicherung ergibt, ist die Datenqua-
lität besonders hoch. Die monatlichen Makrodaten zur 
Beschäftigungsstruktur in Deutschland können unter 
anderem regional und soziodemografisch individuali-
siert werden. Eine solche Disaggregationsmöglichkeit ist 
essenziell, da die reine Betrachtung gesamtwirtschaft
licher Entwicklungen keine ausreichenden Rückschlüsse 
von isolierten Mindestlohneffekten auf die Beschäfti-
gung zulässt. So wäre es möglich, dass die Effekte auf-
grund überlagernder konjunktureller und anderer makro
ökonomischer Einflüsse zustande gekommen sind. Die 
geeignete Disaggregation der verfügbaren Daten bietet 
einen verwertbaren Ansatz, da Regionen aufgrund unter-
schiedlicher Lohnstrukturen auch unterschiedlich stark 
vom Mindestlohn betroffen sind (Card, 1992). Diese 
regionale Lohnheterogenität bildet die Grundlage für 
Beschäftigungsanalysen nach der Mindestlohneinfüh-
rung.

Statistisches Bundesamt | WISTA | 3 | 201842



Kritische Analyse ausgewählter Effekte unter der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns

Zusätzlich enthält die Beschäftigungsstatistik auch 
Informationen zu erzielten Entgelten. Diese sind jeweils 
im Dezember eines Jahres verfügbar und können analog 
zur Beschäftigung für eine Vielzahl an Merkmalen indi-
vidualisiert werden. Mithilfe der Entgeltinformationen 
kann die segmentspezifische Mindestlohnbetroffen-
heit ermittelt werden. Diese wird als Eingriffstiefe, dem 
sogenannten Mindestlohn-Bite, gemessen und ergibt 
sich aus dem relativen Beschäftigungsanteil mit einem 
Bruttomonatsentgelt unterhalb einer festgelegten Min-
destlohnschwelle (Garnero und andere, 2014; Card, 
1992). Im Rahmen dieser Arbeit sind ausschließlich 
Lohndaten für sozialversicherungspflichtige Vollzeit
beschäftigte verwertbar, da für andere Beschäftigungs-
formen keine Angaben über geleistete Arbeitsstunden 
vorliegen.

Der selbst erstellte Datensatz individualisiert die verfüg-
baren Makrodaten nach Geschlecht (sex), Alter (age) und 
Region (region). Man erhält ein Sample, in dem die Beob-
achtungen durch „sex-age-region“-Zellstrukturen gekenn-
zeichnet sind (siehe Tabelle  1). Neben dem Geschlecht 
werden fünf Alterskohorten (15 bis 24 Jahre, 25 bis 34 
Jahre, 35 bis 44 Jahre, 45 bis 54 Jahre und 55 bis 64 
Jahre) gebildet sowie die Regionen in Deutschland nach 

Kreisen differenziert. | 6 Durch diese Disaggregation ent-
steht ein Datensatz mit 4 020 Datenzellen. Der Datensatz 
umfasst reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäf
tigungsverhältnisse (ohne Auszubildende und Praktikan-
tinnen/Praktikanten), marginal (ausschließlich kurzfristig 
und ausschließlich geringfügig) Beschäftigte sowie die 
Gesamtbeschäftigung. | 7 

Für alle Zellen wurde auch die segmentspezifische 
Mindestlohnbetroffenheit ermittelt. Sie ergibt sich aus 
dem Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit einem Brutto-
monatsentgelt unter 1 400 Euro im Verhältnis zu allen 
Vollzeitbeschäftigten. Damit lässt sich der Zusammen-
hang zwischen Eingriffstiefe des Mindestlohns und dem 
zellspezifischen Beschäftigungswachstum untersuchen. 
Die unterstellte Mindestlohnschwelle von 1 400 Euro 
resultiert aus einer Wochenarbeitszeit von 38 Stunden 
(165 Stunden je Monat). Dieser Mindestlohn-Bite ist 
analog zu Garloff (2016) aus zwei Gründen nur ein Proxy 

  6	 Im vorliegenden Datensatz wurden ausschließlich Personen im 
erwerbsfähigen Alter berücksichtigt. Zu den Kreisen in Deutschland 
gehören 295 Landkreise und 107 kreisfreie Städte (Stand 2014).

  7	 Zur Vereinfachung werden nachfolgend sozialversicherungspflichtige 
und marginal Beschäftigte auch als reguläre beziehungsweise gering-
fügig Beschäftigte bezeichnet. Ausschließlich geringfügig Beschäf-
tigte sind durch ein maximales Arbeitsentgelt von 450 Euro im Monat 
gekennzeichnet und sind, wie auch kurzfristig Beschäftigte, von der 
Sozialversicherungspflicht befreit.

Tabelle 1
Mindestlohnbetroffenheit der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten 2014

N
(Anzahl im 
Datensatz)

Beschäftigung Mindestlohn-Bite in % Kaitz-Index

insgesamt Mindestlohn-
betroffen
heit | 1

mean min max

Alter (age)

15 bis 24 Jahre 804 1 458 859 299 915 20,56 4,95 52,40 0,68

25 bis  34 Jahre 804 4 991 040 332 544 6,66 1,43 31,39 0,51

35 bis  44 Jahre 804 4 547 395 248 838 5,47 0,78 32,25 0,44

45 bis  54 Jahre 804 6 089 386 291 495 4,79 0,53 27,26 0,42

55 bis  64 Jahre 804 3 548 507 185 659 5,23 0,61 30,07 0,43

Geschlecht (sex)

Männer 2 010 13 679 940 583 808 4,27 0,61 52,40 0,43

Frauen 2 010 6 955 247 774 643 11,14 3,20 50,80 0,52

Region (region)

West 3 250 16 780 563 923 356 5,50 0,52 50,11 0,45

Ost 770 3 854 624 435 095 11,29 3,70 52,40 0,60

Insgesamt 4 020 20 635 187 1 358 451 6,58 0,52 52,40 0,47

Angaben zum Mindestlohn-Bite in Prozent. Separate Berechnung für den Kaitz-Index, da nicht in Datensatz enthalten, keine Prozentangabe.
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
1	 Unterstellte Mindestlohnschwelle: Bruttomonatsentgelt einer vollzeitbeschäftigten Person liegt unter 1 400 EUR.
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für die tatsächliche Betroffenheit. Zum einen muss die 
Mindestlohnschwelle geschätzt werden, da keine detail-
lierten Informationen zu geleisteten Arbeitsstunden 
vorliegen. Die Eingriffstiefe kann daher nur für Vollzeit-
beschäftigte berechnet werden. | 8 Zum anderen approxi-
miert der verwendete Bite die Mindestlohnbetroffenheit 
in nachfolgenden ökonometrischen Analysen dann für 
reguläre, aber auch geringfügig Beschäftigte.

 Tabelle 1 zeigt die Mindestlohnbetroffenheit im 
Jahr vor der Mindestlohneinführung. Demnach waren 
1,36 Millionen (6,58 %) sozialversicherungspflichtige 
Vollzeitbeschäftigte im erwerbsfähigen Alter direkt 
vom Mindestlohn betroffen. Die Daten unterschätzen 
zwar die tatsächliche Eingriffstiefe, da ein Großteil der 
vom Mindestlohn betroffenen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vermutlich in marginalen Beschäftigungs-
verhältnissen angestellt ist, bilden jedoch eine gute 
Approximation für die Relation in der unterschiedlichen 
Mindestlohnbetroffenheit zwischen den Personengrup-
pen. So zeigten die neuen Bundesländer gegenüber 
den alten eine nahezu doppelt so hohe Mindestlohn
betroffenheit.  Grafik 1 visualisiert die Eingriffstiefe 
auf Kreisebene und bestätigt die regionalen Unter-
schiede. 

Gleichzeitig lässt sich im vorliegenden Datensatz die 
Eingriffstiefe für das Geschlecht und verschiedene 
Altersgruppen separat bestimmen. Besonders fällt die 
extreme Betroffenheit von jugendlichen Beschäftig-
ten zwischen 15 und 24 Jahren auf. Während in den 
Altersgruppen über 24 Jahren die durchschnittliche Ein-
griffstiefe zwischen 5,2 % und 6,7 % liegt, übertrifft die 
Mindestlohnbetroffenheit von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen diese um das Zwei- bis Dreifache (20,6 %). 
Eine mögliche Erklärung ist, dass junge Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer aufgrund geringerer Berufs
erfahrung über eine niedrigere Produktivität verfügen 
(Möller, 2014). Damit werden die Löhne selbst bei Voll-
zeitbeschäftigung unter dem Lohnniveau erwachsener 
Beschäftigter liegen. Aggregiert man im vorliegenden 
Sample den Mindestlohn-Bite über alle Dimensionen, 
dann waren ostdeutsche Frauen im Alter zwischen 15 
bis 24 Jahren die am stärksten von der Mindestlohn-
einführung betroffene Arbeitnehmergruppe. Mit einer 

  8	 Der Begriff  Vollzeit bezieht sich auf die im Betrieb übliche Wochen
arbeitszeit. Die Anzahl der vertraglich geregelten Arbeitsstunden 
kann für Vollzeitbeschäftigte daher je nach Betriebsvereinbarung 
variieren.

durchschnittlichen Eingriffstiefe von 36,34 % verdiente 
jede dritte junge Vollzeitbeschäftigte in Ostdeutschland 
unter 1 400 Euro brutto im Monat.

Im Weiteren bestätigt ein von Kaitz (1974) entwickelter 
Indikator, der das Verhältnis zwischen Mindestlohn und 
Medianeinkommen misst, einen massiven Eingriff in die 
Lohnverteilung von Jugendlichen (siehe Tabelle 1). Für 
bestehende Lohnuntergrenzen in Europa scheint ein 
Konsens ungefähr auf halber Höhe des Medianeinkom-
mens | 9 zu existieren (Arpaia und andere, 2017; Arni und 
andere, 2014). Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit 
lag der Kaitz-Index für Erwachsene unterhalb dieses ver-
meintlichen 50 %-Konsens, wohingegen er diesen für 
Jugendliche deutlich übersteigt. 

Das Risiko für negative Beschäftigungseffekte ist dort 
am höchsten, wo viele Personen von der Mindestlohn-
einführung betroffen sind, und wo gleichzeitig das 
Mindestlohnverhältnis zum Marktlohn besonders aus-
geprägt ist (Möller, 2014). Beide Argumente vereinen 
sich in Deutschland bei Beschäftigten unter 24 Jahren, 
wodurch Jugendliche als potenzielle Risikogruppe des 
Mindestlohns identifiziert wurden.

4

Methodik und Ergebnisse 

4.1	 Methodik

Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen der Beschäf-
tigungsentwicklung und Mindestlohnbetroffenheit nutzt 
das ökonometrische Modell eine regionale Variation. 
Die Kombination aus Beschäftigungsdaten und Entgelt
informationen ermöglicht Analysen zur monatlichen 
Beschäftigungsdynamik in Zellen mit einer unterschied-
lichen Mindestlohnbetroffenheit. Ausgangspunkt waren 
die Studien von Garloff (2017, 2016, 2015). 

Folgt man klassischen Argumenten ökonomischer Theo-
rien, sollte sich das Beschäftigungswachstum nach der 
Mindestlohneinführung in Regionen mit einer hohen 
Mindestlohnbetroffenheit schlechter entwickeln als in 

  9	 Ein Wert des Kaitz-Index auf halber Höhe des Medianeinkommens 
entspricht 0,5 beziehungsweise 50 %.
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.
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Grafik 1
Mindestlohnbetroffenheit der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten auf Kreisebene 2014
in %
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Zellen mit einer niedrigen Eingriffstiefe. Zudem könnten 
negative Beschäftigungseffekte insbesondere bei jungen 
Beschäftigten auftreten, weshalb Mindestlohneffekte 
auf diese Altersgruppe mitberücksichtigt werden sollten.

Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Datenzellen 
kommt als Variable für die Beschäftigungsentwicklung 
nur die Wachstumsrate infrage. Der Vergleich erfolgt  
zwischen den Beobachtungen, da analysiert wird, ob  
die Beschäftigung in Zellen mit einer hohen Eingriffs- 
tiefe nach Einführung des Mindestlohns schneller oder 
langsamer wächst als in Zellen mit einer niedrigen 
Betroffenheit.

 Grafik 2 zeigt, dass sich die Wachstumsraten der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auch nach 
der Mindestlohneinführung weiterhin positiv entwickel-
ten. Diese Entwicklung fiel in Ostdeutschland verhal
tener aus. Die Wachstumsraten für marginal Beschäftigte 
verlangsamten sich zwar bereits vor der Mindestlohn-
einführung, brachen zum Einführungszeitpunkt jedoch 
abermals ein. Dieser Rückgang war in Ostdeutschland 
stärker ausgeprägt. Bereits hier fällt eine zeitliche Ko-
inzidenz zur Mindestlohneinführung auf.

Um solche Entwicklungen präziser auf den Mindestlohn 
zurückzuführen wurde das folgende lineare Schätz
modell auf die Daten angepasst:

 

 

∆L(t) 	=	α(t) 	+	β(t)
i,j,k i,j,k  bitei,j,k	+	β(t) �bite .

i,j,k 	 	dage1 2 k=1�	+ γ�t� i,j,k	+	εi,j,k(t)  

		

 

 

∆Li,j,k
(t) 	=	αi,j,k(t) 	+	β1

(t) bitei,j,k	+	β2
(t) �bitei,j,k 	.	dagek=1�	+ γ�t� i,j,k	+	εi,j,k(t)  .

Die abhängige Variable ist das Beschäftigungswachstum 
(∆Li,j,k ) zum Vorjahresmonat in Region i ∈ {1,…,402}, 
Geschlecht j ∈ {1,2} und Altersgruppe k ∈ {1,…,5} im 
jeweiligen Monat t. Der zentrale Regressor zur Kontrolle 
des Zusammenhangs zwischen Beschäftigungsdyna-
mik und Mindestlohn ist dessen Eingriffstiefe im Jahr 
vor der Einführung (bitei,j,k ∈ {0, …, 1} ). Darüber hinaus 
enthält i,j,k Dummyvariablen für das Geschlecht, Alter 
und Region sowie weitere zellspezifische Kontrollvaria-
blen wie den langfristigen Beschäftigungstrend oder die 
Minijobquote. Ein Interaktionsterm aus der Eingriffstiefe 
und einem Dummy für Jugendliche (

 

 

bitei,j,k	.	dagek=1 ) 
ermöglicht separate Effekte für junge Beschäftigte (15 
bis 24 Jahre) und Erwachsene (25 bis 64 Jahre). Das 
Modell wird als Querschnittsregression für jeden Monat 

nach der Mindestlohneinführung separat geschätzt. Der 
hochgestellte Index t beschreibt die einzelnen Monate 
zwischen Januar und Dezember 2015; er stellt keinen 
Exponenten dar.

Grafik 2
Beschäftigungswachstum gegenüber dem jeweiligen
Vorjahresmonat
in %
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.
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4.2	 Ergebnisse

 Grafik 3 zeigt den Einfluss der Mindestlohnbetrof-
fenheit auf das Vorjahresbeschäftigungswachstum mit-
hilfe monatlicher Kleinste-Quadrate-Regressionen. Der 
Fokus liegt auf dem zentralen Regressor zur Kontrolle 
des Zusammenhangs zwischen Mindestlohnbetrof-
fenheit und Beschäftigungswachstum, dem Mindest-
lohn-Bite. Durch Interaktionsterme wurden separate 
Beschäftigungseffekte für Erwachsene und Jugendliche 
berücksichtigt. Aus diesem Grund zeigt Grafik 3 bereits 
die durchschnittlichen marginalen Effekte, also die par-
tielle Ableitung der Schätzfunktion (∂L/∂bite ). Mithilfe 
marginaler Effekte (hier: average marginal effects) kön-
nen die Koeffizienten direkt interpretiert werden (Wool- 
dridge, 2010, Kapitel 6.1) und geben die Wirkungsrich-
tung des Mindestlohns auf das Beschäftigungswachs-
tum an. 

Für erwachsene Beschäftigte über 24 Jahre konnten die 
Ergebnisse von Garloff (2017, 2016, 2015), der aus-
schließlich Beschäftigte im Haupterwerbsalter zwischen 
30 bis 54 Jahren untersucht | 10 und ebenfalls monatliche 
Querschnittsregressionen in seinen Robustheitstest ver-
wendet, auch in einem erweiterten Altersintervall sowie 
über einen längeren Zeitraum bestätigt werden (siehe 
Grafik 3). Der verbleibende Zusammenhang zwischen 
dem Beschäftigungswachstum von regulär Beschäftig-
ten und der Mindestlohnbetroffenheit ist positiv und 
hoch signifikant. Demnach entwickelte sich das sozial
versicherungspflichtige Beschäftigungswachstum für 
Erwachsene in Regionen mit einer hohen Mindestlohn-
betroffenheit besser als in Regionen mit einer niedrige-
ren Eingriffstiefe.

Auch die Effekte für marginal Beschäftigte bestätigten 
Ergebnisse bisheriger Studien. Der negative Koeffizient 
zeigt, dass der Einfluss der Mindestlohnbetroffenheit auf 
das Beschäftigungswachstum der geringfügig Beschäf-
tigten in Regionen mit einer hohen Eingriffstiefe deutlich 
schwächer war im Vergleich zu weniger stark betroffenen 
Zellen. Damit lässt sich für Erwachsene festhalten, dass 

  10	 In einem ersten Schritt konnten die Ergebnisse für sein Altersintervall 
repliziert werden. Der vorliegende Datensatz kann jedoch mit Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter eine größere Variation berücksichtigen. 
Auch bei einer schrittweisen Ausweitung des Altersintervalls auf 25- 
bis 64-Jährige blieben die Ergebnisse stabil. Lediglich die Aufnahme 
der Altersgruppe unter 24 Jahren lieferte inkonsistente Ergebnisse 
und ließ damit vermuten, dass Mindestlohneffekte für junge und 
erwachsene Beschäftigte unterschiedlich wirken.

der Mindestlohn im Zusammenhang mit einem Aufbau 
der sozialversicherungspflichtigen und einem Abbau der 
geringfügigen Beschäftigung steht. Gleichzeitig fanden 
sich Hinweise für einen positiven, wenngleich schwä-
cheren, Effekt auf das Gesamtbeschäftigungswachstum.

Grafik 1 konnte deskriptiv zeigen, dass sich auch nach 
Einführung des Mindestlohns die reguläre Beschäf-
tigung weiterhin positiv entwickelte, während sie für 
geringfügig Beschäftigte rückläufig war. Durch die 
Regressionsanalyse für erwachsene Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wurde deutlich, dass dieser Zusam-
menhang insbesondere für Beschäftigte galt, die stark 
von der Mindestlohneinführung betroffen waren. Das 
Negativwachstum bei marginal Beschäftigten und die 
positive Entwicklung von regulär Beschäftigten zeigten 
sich insbesondere in stark vom Mindestlohn betroffe-
nen Zellen. Dies könnte als Hinweis auf Substitutions-
effekte zwischen beiden Beschäftigungsverhältnissen 
interpretiert werden. In Regionen mit überdurchschnitt-
lich hohen Eingriffstiefen könnten, ausgelöst durch die 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, verstärkt 
geringfügige in reguläre Arbeitsverhältnisse umgewan-
delt worden sein. 

In der Tat wurde zum Jahresbeginn 2015 eine über-
durchschnittliche Anzahl marginal Beschäftigter auf 
eine sozialversicherungspflichtige Stelle gemeldet. 
Dieser Rückgang der geringfügigen Beschäftigung ließ 
sich zu 50 % aus Übergängen in reguläre Beschäf
tigungsverhältnisse erklären. Zusätzlich ließen sich 
40 % der Abgänge als inaktiv mit unbekanntem Ziel 
erklären und 10 % der vormals geringfügig Beschäftig-
ten wurden arbeitslos (vom Berge und andere, 2016).

Bislang blieb mit Beschäftigten unter 24 Jahren eine 
potenzielle Risikogruppe des Mindestlohns unbe-
rücksichtigt. Tatsächlich bestätigte sich der Verdacht 
auf unterschiedliche Beschäftigungseffekte für diese 
Altersgruppe. Während erwachsene Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer durchschnittlich vom Mindest-
lohn profitierten, waren die Koeffizienten der Jugend-
lichen für regulär und marginal Beschäftigte sowie für 
das Gesamtbeschäftigungswachstum allesamt negativ 
(siehe Grafik 3). Vor allem in besonders stark betroffe-
nen Untersuchungseinheiten entwickelte sich damit der 
Beschäftigungsaufbau gegenüber dem Vorjahr deutlich 
schwächer als in weniger stark betroffenen Zellen. Dies 
galt demnach für alle drei untersuchten Beschäftigungs-
dimensionen.

Statistisches Bundesamt | WISTA | 3 | 2018 47



Marcel Stechert

Anmerkungen: Durchschnittliche marginale Effekte ð -M( L/ bite), sogenannte "average marginal effects", mit Standardfehlern nach Delta ethode. Vorherige Berechnung der Regressions-ð
koeffizienten auf Basis monatlicher Kleinste-Quadrate-Schätzungen mit robusten Standardfehlern. Eingriffstiefe (Mindestlohn-Bite) mit unterstellter Mindestlohnschwelle: Bruttomonatsentgelt
einer vollzeitbeschäftigten Person liegt unter 1 400 EUR. Zusätzliche Kontrollvariablen: Geschlecht, Alter, Region (auf Kreisebene), durchschnittliches Beschäftigungswachstum zwischen
2006 bis 2013 und Minijobquote.

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.

Grafik 3
Durchschnittliche marginale Effekte vom Mindestlohn-Bite für reguläre und marginale Beschäftigung sowie
Gesamtbeschäftigung nach Altersgruppen 2015
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Betrachtet man zunächst den Einfluss der Eingriffstiefe 
auf das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
wachstum, so liegen die geschätzten Koeffizienten zwi
schen – 0,088 und – 0,137. Bei Jugendlichen hat sich 
damit der Beschäftigungsaufbau nach der Mindest-
lohneinführung in Regionen mit einer hohen Eingriffs-
tiefe noch einmal deutlich schwächer gegenüber gering 
betroffenen Zellen entwickelt.

Für marginal Beschäftigte zwischen 15 und 24 Jahren 
deutete sich ein negativer Zusammenhang lediglich an. 
Die Koeffizienten sind volatiler, teilweise insignifikant, 
jedoch überwiegend negativ. Zwischen September und 
Dezember 2015 ist der Koeffizient fast null oder sogar 
positiv. Eine Vermutung wäre, dass insbesondere am 
Anfang des Jahres mindestlohninduzierte Beschäf
tigungsreaktionen bei den Minijobs der Jugendlichen 
stärker ausfielen. Andererseits könnte es sein, dass 
die Vollzeitquote dieser Altersgruppe verhältnismäßig 
niedrig ist. Der verwendete Mindestlohn-Bite verliert in 
diesem Fall insbesondere für jugendliche geringfügig 
Beschäftigte an Approximationskraft.

4.3	 Zur Robustheit der Ergebnisse

Ein Nachteil der Beschäftigungsstatistik ist die einge-
schränkte Verwertbarkeit von Entgeltangaben. Für Voll-
zeitbeschäftigte existieren keine genauen Informationen 
zur geleisteten Arbeitszeit, weshalb die Mindestlohn-
schwelle geschätzt werden muss. Die bisher unterstell-
ten 1 400 Euro wurden in einem ersten Robustheitstest 
auf 1 500 Euro (41 Wochenstunden) erhöht. Der Test 
bestätigte bisherige Ergebnisse dieser Arbeit. Ein zweiter 
Test kontrollierte die Wahl der verwendeten Altersgrup-
pen. Bisher wurde unterstellt, dass lediglich für Jugend-
liche unter 24 Jahren negative Beschäftigungseffekte zu 
erwarten seien. Daraus ergab sich die Annahme, dass 
die Effekte für Alterskohorten zwischen 25 und 64 Jahren 
in dieselbe Richtung wirken. Aus diesem Grund wurden 
anschließend Interaktionseffekte für alle Alterskate
gorien (15 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre, 45 bis 54 Jahre, 
55 bis 64 Jahre) separat in das Modell aufgenommen. In 
dieser Spezifikation war der Koeffizient für Jugendliche 
als einziger durchgehend statistisch signifikant. Es zeigte 
sich zudem, dass durch die konsolidierte Betrachtung 
der Altersgruppen über 24 Jahre keine weiteren nega-
tiven Effekte unterschlagen wurden. Damit bestätigte 
auch dieser Test bisherige Befunde. Für Erwachsene war 

ausschließlich der Einfluss der Mindestlohnbetroffenheit 
auf die Beschäftigungsdynamik für geringfügig Beschäf-
tigte negativ. Eine ausschließlich negative Korrelation 
verblieb hingegen nur bei Jugendlichen.

Natürlich hängen die Ergebnisse jeder modellgestütz-
ten Analyse sowohl von den Daten als auch vom ange-
passten Modell ab. Daher sollte erwähnt werden, dass 
Paneldatenmodelle gegenüber Querschnittsregressio-
nen bevorzugt werden sollten. In diesen können über die 
Zeitdimension auch längerfristige Beschäftigungsverän-
derungen sowie das typische Zellwachstum kontrolliert 
werden. Damit erhöht sich die Sicherheit, dass identifi-
zierte Effekte auch tatsächlich auf die Mindestlohnein-
führung zurückgeführt werden können. Querschnitts-
regressionen bieten dennoch eine erste, einfache 
Analysemöglichkeit, mit der sich zusätzlich die zeitliche 
Struktur der Koeffizienten untersuchen lässt. Für Erwach-
sene zeigten sich zudem ähnliche Befunde zu bisherigen 
Forschungsergebnissen und bestätigen diese. Gleichzei-
tig wiesen die Schätzungen darauf hin, dass Mindest-
lohnwirkungen für Beschäftigte unter 25  Jahren in eine 
andere Richtung divergieren können. Weiterführende 
Analysen sollten das mitberücksichtigen.

Im verwendeten Datensatz liegen auch kleine Ungenau-
igkeiten vor. Dies betrifft unter anderem die gewählte 
Altersstruktur. Gemäß Mindestlohngesetz sind Jugend-
liche unter 18 Jahren vom Mindestlohn ausgenommen, 
waren jedoch durch die Wahl der jüngsten Altersgruppe 
Teil der Grundgesamtheit. Das gleiche Argument gilt für 
Branchen, die im Jahr 2015 aufgrund der Übergangs-
regelungen befristet vom Mindestlohn ausgenommen 
waren. Auch die Verwendung des Mindestlohn-Bite 
aus dem Jahr 2014 kann ungenaue Ergebnisse hervor-
rufen. Sollten bereits im Vorfeld der Mindestlohnein-
führung Antizipationseffekte aufgetreten sein, könnten 
die Schätzungen verzerrt werden. Die Ähnlichkeit zu 
den Ergebnissen von Garloff (2017, 2016, 2015), der 
seine Eingriffstiefe im Dezember 2013 ermittelt, lässt 
zunächst nicht darauf schließen.

Um die identifizierten Effekte weiter abzusichern, wären 
zusätzliche Analysen erforderlich. Die Betrachtung einer 
Branchenvariation wäre hilfreich, um festzustellen, ob 
stark vom Mindestlohn betroffene Wirtschaftszweige 
ebenfalls eine bessere oder schlechtere Beschäftigungs-
entwicklung aufweisen als weniger stark betroffene Sek-
toren. Für erwachsene Beschäftigte wurde dies bereits 
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von Garloff (2015) bestätigt, jedoch waren Jugendliche 
in dieser Betrachtung nicht enthalten. Da Branchen 
und Unternehmen in Deutschland teilweise regional 
geclustert sind, fängt die regionale Variation zumindest 
einen Teil dieser Effekte endogen auf. Des Weiteren 
wären Zellstrukturen denkbar, die unter anderem das 
Anforderungs- oder Bildungsniveau berücksichtigen, 
um Beschäftigungseffekte für weitere Risikogruppen zu 
analysieren.

Zur Robustheit der Ergebnisse trägt auch die Verwen-
dung unterschiedlicher Maße zur Arbeitsmarkentwick-
lung oder Mindestlohnbetroffenheit bei. Eine Alternative 
für die Betroffenheit wäre der Kaitz-Index als Maß für 
den Mindestlohneingriff in die Lohnverteilung. Zusätz-
lich könnte auch der Zusammenhang zwischen Min-
destlohnbetroffenheit und Arbeitslosigkeit untersucht 
werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der identifi-
zierten negativen Beschäftigungseffekte für Jugendliche 
wäre das sinnvoll. Sollte sich in stark vom Mindestlohn 
betroffenen Regionen gleichzeitig ein überdurchschnitt-
lich hohes Wachstum der Arbeitslosenquote für Jugend-
liche identifizieren lassen, wäre das ein alarmierendes 
Zeichen.

5

Fazit

Die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits seit Jah-
ren in einer anhaltenden Aufschwungphase (Sachver-
ständigenrat, 2014, 2015) und auch der Arbeitsmarkt 
entwickelte sich aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive 
durchweg positiv. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 
damit in einem expandierenden konjunkturellen Umfeld 
und scheinbar mit Augenmaß eingeführt. Allerdings 
wäre es möglich, dass negative Effekte erst in rezessiven 
Konjunkturphasen auftreten. Zur Analyse langfristiger 
Mindestlohnauswirkungen sollte daher ein vollständi-
ger Konjunkturzyklus berücksichtigt werden. Stresstests 
für den gesetzlichen Mindestlohn stehen dementspre-
chend noch aus.

Zudem wurde angedeutet, dass die Mindestlohneinfüh-
rung keineswegs beschäftigungsneutral war. Unter Ver-
wendung eines Regressionsmodells auf Basis monat
licher Querschnittsregressionen ließ sich für Erwachsene 
zeigen, dass der Mindestlohn im Zusammenhang mit 

einem Aufbau der regulären und einem Abbau der 
marginalen Beschäftigung steht. Für Jugendliche unter  
24 Jahren, einer ausgewiesenen Risikogruppe des 
Mindestlohns, war der Effekt hingegen netto negativ. 
Insbesondere in stark vom Mindestlohn betroffenen 
Segmenten entwickelte sich der Beschäftigungsaufbau 
wesentlich schwächer.

Die Identifikation ausschließlich negativer Beschäf
tigungseffekte für Jugendliche erscheint aus theore
tischer Perspektive, aufgrund der geringeren Arbeitspro-
duktivität gegenüber erfahreneren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern und insbesondere aufgrund empi-
rischer Ergebnisse internationaler Mindestlohnstudien 
durchaus plausibel. Bereits der Sachverständigenrat 
(2014) befürchtete, dass im Zuge der Mindestlohnein-
führung Jugendliche aus dem Arbeitsmarkt gedrängt 
werden könnten.

Die diesem Artikel zugrundeliegende Bachelorarbeit 
präsentierte frühzeitig einen Beitrag zur evidenzbasier-
ten Ex-post-Evaluation des gesetzlichen Mindestlohns. 
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass potenzielle Risi-
kogruppen in die Untersuchungen einbezogen werden 
sollten. 
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ABKÜRZUNGEN

D Durchschnitt (bei nicht addierfähigen Größen) 

Vj Vierteljahr

Hj Halbjahr

a. n. g. anderweitig nicht genannt

o. a. S. ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Mill. Million

Mrd. Milliarde

ZEICHENERKLÄRUNG

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

. . . Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

I oder — grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Tiefer gehende Internet-Verlinkungen sind in der Online-Ausgabe hinterlegt.

Herausgeber
Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden

Schriftleitung
Dr. Sabine Bechtold
Redaktionsleitung: Juliane Gude
Redaktion: Ellen Römer

Ihr Kontakt zu uns
www.destatis.de/kontakt

Erscheinungsfolge
zweimonatlich, erschienen im Juni 2018
Das Archiv aller Ausgaben ab Januar 2001 finden Sie unter www.destatis.de/publikationen

Print
Einzelpreis: EUR 18,– (zzgl. Versand)
Jahresbezugspreis: EUR 108,– (zzgl. Versand)
Bestellnummer: 1010200-18003-1
ISSN 0043-6143
ISBN 978-3-8246-1070-9

Download (PDF)
Artikelnummer: 1010200-18003-4, ISSN 1619-2907

Vertriebspartner
IBRo Versandservice GmbH
Bereich Statistisches Bundesamt
Kastanienweg 1
D-18184 Roggentin
Telefon:	 + 49 (0) 382 04 / 6 65 43
Telefax:	 + 49 (0) 382 04 / 6 69 19
destatis@ibro.de

Papier: Metapaper Smooth, FSC-zertifiziert, klimaneutral, zu 61% aus regenerativen Energien

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

http://www.destatis.de/kontakt
http://www.destatis.de/publikationen
mailto:destatis%40ibro.de?subject=

	Eine kritische Analyse ausgewählter Effekte unter der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
	1 Einleitung
	2 Literaturübersicht
	3 Datenbasis
	4 Methodik und Ergebnisse
	4.1 Methodik
	4.2 Ergebnisse
	4.3 Zur Robustheit der Ergebnisse

	5 Fazit
	Impressum/Copyright



